
Menschliches Verhalten

1.1. Hauptaufgaben und Aufbau des Rechts

Menschen stehen in einem Beziehungsnetz zueinander. Die Rechtsordnung hat die Aufgabe,

diese  Verhältnisse zu regeln (Ordnungsfunktion des Rechts) und damit den gesellschaft-

lichen Frieden (Friedensfunktion des Rechts) zu sichern.

Damit die Menschen in Frieden zusammen leben können, braucht es Regeln für das mensch-

liche Verhalten und Sanktionen für Regelverstösse. Die Verhaltensvorschriften können aus

unterschiedlichen Quellen stammen.

Recht und Sitte werden als äusseres Verhalten wahrgenommen, die Sittlichkeit basiert

auf der inneren Überzeugung und beeinflusst Recht und Sitte. 

Rechtsnormen sind in der Regel verbindlich und erzwingbar. Eine Missachtung führt zu

staatlichen Sanktionen (Freiheits- oder Geldsstrafen und allenfalls anderen Massnahmen wie

Führerausweisentzug oder Therapien). 

Beispiel: Nackt im Warenhaus einkaufen gehen.
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1. Kapitel:
Aufbau der Rechtsordnung und Grundlagen

T

Ö f f e n t l i c h e s  R e c h t P r i v a t r e c h t

Staats- und Verwaltungsrecht
Prozessrecht
Schuldbetreibung

SchKG
StGB

Familienrecht ZGB

Personenrecht ZGB

Kauf, Miete, Arbeit OR

ZGBSachenrecht

Erbrecht ZGB

Sittlichkeit

(Moral, Ethik)

Sitte

(Brauch, Anstand)
Recht

Recht ist erzwingbar.


